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Beschlussvorlage 
Ö/0131/XV.WP 

 

 G E M E I N D E  G A U T I N G  
 XV. Wahlperiode 2020 - 2026 

 

Geschäftsbereich / Fachbereich 

Geschäftsbereich 4 - Finanzen und 
Liegenschaften 

Az.:  

Sachbearbeiter 

Herr Altenburger 

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Gemeinderat 24.11.2020 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Jahresrechnung 2019 der Gemeinde Gauting. Vorlage zur Kenntnisnahme und 
Beauftragung Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anlagen: 

Jahresrechnung 2019 
Rechenschaftsbericht 2019 

 
 
Sachverhalt: 
 
Nach den Bestimmungen des Art. 102 Abs. 2 GO i. V.m. § 77 KommHV-Kameralistik ist innerhalb 
von sechs Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres die Jahresrechnung des abgelaufenen 
Haushaltsjahres aufzustellen und sodann dem Gemeinderat vorzulegen.  
 
Aufgrund der personellen Situation und diesbezüglicher Veränderungen in der Kämmerei, konnte 
diese Terminvorgabe für die Vorlage der vollständigen Jahresrechnung 2019 der Gemeinde nicht 
eingehalten werden.  
 
Es wurde bisher der Jahresabschluss 2019 buchhalterisch abgeschlossen und dem Gemeinderat in 
der Sitzung vom 14.07.2020 vorgelegt, aber die Erstellung aller umfangreichen Pflichtanlagen, ins-
besondere des Rechenschaftsberichts, ist leider nicht mehr erfolgt. Die Aufarbeitung ist nun abge-
schlossen. 
Daher erfolgt die Vorlage der Jahresrechnung 2019 und die Beauftragung der Rechnungsprüfung 
erst jetzt. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 

 
1. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Beschlussvorlage Ö/0131/XV.WP über die Vorla-

ge der Jahresrechnung 2019 der Gemeinde Gauting mit Rechenschaftsbericht. 
 

2. Der Gemeinderat beauftrag den Rechnungsprüfungsausschuss mit der zeitnahen Durchfüh-
rung der örtlichen Rechnungsprüfung der Jahresrechnung gemäß Art 102 Abs. 3 der Ge-
meindeordnung i.V.m. Art 103 Gemeindeordnung für das Rechnungsjahr 2019 und  
- erteilt hierfür keine besonderen Prüfungsaufträge an den Rechnungsprüfungsausschuss. 
 
Alternativ: 
 
- erteilt folgenden Prüfungsauftrag an den Rechnungsprüfungsausschuss: 

…………………… 
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…………………… 
 

3. Der Gemeinderat genehmigt die in der Jahresrechnung enthaltenen über- und außerplan-
mäßigen Ansatzüberschreitungen, die noch nicht mit Einzelbeschluss durch den Haupt- und 
Finanzausschuss oder Gemeinderat bewilligt wurden oder im Rahmen des Rechnungsab-
schlusses durch Umbuchungen aufgrund von rechtlichen oder buchungstechnischen Erfor-
dernissen entstanden sind. Die Deckung ist im Rahmen des Gesamthaushaltes 2019 ge-
währleistet. 

 
 
Gauting, 23.11.2020 
 
 
 
 
Unterschrift 
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